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Hinweis zur Schreibweise 

Die verwendete männliche Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle 

Geschlechter (m/w/d). Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine 

Wertung.  
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1. ALLGEMEINES 

1.1. Zur Information 

Diese Richtlinie basiert auf der FMA-Aussendung, welche gegliedert nach Unternehmensform und –

umfang gewisse Anzeige- und Meldepflichten mit jeweils einzuhaltenden Fristen und 

unterschiedlichen Verantwortlichen pro Kalenderjahr vorsieht. Um die zentrale Erfassung von 

einzuhaltenden Fristen zu gewährleisten, hat die Abteilung Compliance & Recht den Erlass dieser 

Richtlinie für notwendig erachtet. Als Zielsetzung hierfür gilt es die Einhaltung aller Fristen zu sichern, 

um nachteilige Folgen für das Unternehmen und dessen Kunden zu vermeiden. Die von der FMA 

festgelegten Fristen sind in den Tabellen unter Pkt 2.und Pkt 3. dieser Richtlinie zu finden. 

Darunter ist das Logo abgebildet. 

1.2. Sonstige Meldungen nach dem VAG 2016 an die FMA  

Diverse Sachverhalte lösen nach dem VAG 2016 Meldepflichten an die FMA aus. Diese sind 

anlassbezogen und werden vom jeweiligen fachlichen Verantwortlichen angestoßen (zB 

Auslagerungen, Governance Funktionen etc). 

 

Die Abteilung Compliance & Recht führt die Meldungen zu Fit und Proper gemäß §§ 120 ff VAG 2016 

im Anlassfall durch. Inhaltlich sind diese stets durch den Ressortvorstand freizugeben und von den 

jeweiligen betroffenen verantwortlichen Personen anzustoßen. 

1.3. Genehmigungsverfahren- Organisatorische Vorkehrungen  

Ohne vorherige Genehmigung durch den Ressortvorstand darf keine Meldung an die FMA ergehen. 

Daher ist zwingend vor der Einmeldung via Incoming-Plattform oder anderer Kommunikationswege 

der Ressortvorstand einzubeziehen. Die weitere Einbeziehung von Compliance & Recht erfolgt 

gemäß den, zu Governance Funktionen erstellten, internen Richtlinien. Der Einbringende ist für die 

revisionssichere Dokumentation des Freigabeprozesses verantwortlich. 

 

Aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen zu den Auslagerungen gemäß §§ 109 ff VAG 2016 

erfolgen gemäß Outsourcing-Richtlinie durch Compliance & Recht. Inhaltlich verantwortlich bleibt der 

jeweilige Auslagerungsbeauftragte der betreffenden Auslagerung. Die Meldungen werden vorab durch 

den Outsourcing-Risikocontroller mit Compliance & Recht abgestimmt. 

1.4. Auskunftsersuchen oder Anfragen der FMA  

Anfragen oder Auskunftsersuchen der FMA gehen in der VAV ein und werden gemäß Richtlinie 

Zentrales Register an die Abteilung Compliance & Recht weitergeleitet. Die Bearbeitung des 

jeweiligen Anfragegegenstandes obliegt den Fachabteilungen und in Rücksprache mit Compliance & 

Recht erfolgt die Beantwortung via Incoming-Plattform oder via E-Mail. Die Einhaltung der Frist zur 

Beantwortung wird von Compliance & Recht überwacht. 

 

Die Benutzerrechte der Incoming-Plattform der FMA werden vom Risikomanagement verwaltet. 
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1.5. Abschluss zu Jahresende – Bericht  

Zum Jahresende erstellt die Abteilung Compliance & Recht einen Bericht über die erfolgten 

Meldungen. Dieser soll eine Übersicht aller Meldevorgänge an die FMA schaffen und der Kontrolle der 

Einhaltung aller Meldepflichten dienen.
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2. FRISTEN NACH VAG IVM UGB/VISO 
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3. FRISTEN NACH SOLVENCY II 
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